
Wegleitung
für freiwillige Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter



Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter

Wir freuen uns und danken herzlich, dass Sie sich freiwillig mit all Ihren
Fähigkeiten in unserer Kirchgemeinde engagieren.

Freiwillige Mitarbeit bekommt volle Anerkennung in vielfältiger Form wie
zum Beispiel durch Mitbestimmung, Weiterbildung,
Spesenentschädigung, Einladung zu speziellen Anlässen und dem
DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT, welches ihre Arbeit dokumentiert.
Entlöhnt wird diese Arbeit jedoch nicht.

Wichtige Punkte zu Ihrer Tätigkeit

Ansprechperson

Ihre Gruppenleiterin, Ihr Gruppenleiter ist
zugleich ihre Ansprechperson. Sie steht Ihnen
zur Verfügung und berät Sie bei Unklarheiten,
Fragen, Wünschen und Anregungen.

Versicherung

Personen- oder Sachschäden, welche Sie in direktem
Zusammenhang mit ihrer freiwilligen Tätigkeit verursachen,
sind haftpflichtversichert. Melden Sie Schadenfälle bitte
sofort Ihrer Ansprechperson. Nicht gedeckt sind Schäden
verursacht durch die Teilnahme an einer kirchlichen
Veranstaltung. Diese sind Sache Ihrer persönlichen
Haftpflicht- oder Unfallversicherung.

Spesenvergütung

Spesen, welche direkt aus Ihrer freiwilligen Tätigkeit
entstehen, werden vergütet. Von Ihrer Ansprechperson
visiert, können Sie diese mit den Originalbelegen auf der
Kirchgemeindeverwaltung einfordern.



Weiterbildung

Weiterbildung gehört zur Freiwilligenarbeit! Gesuche
um Beiträge an Ihre Weiterbildung können Sie in
Absprache und mit dem Visum Ihrer Ansprechperson
an die „Kommission Freiwillige“ einreichen.

Ausweis

Bei Bedarf oder am Ende Ihres Einsatzes steht Ihnen das
schweizweit anerkannte DOSSIER FREIWILLIG
ENGAGIERT zu. Es gibt Auskunft über Ihre geleistete Arbeit
und die Art ihres Einsatzes. Sie beziehen es über Ihre
Ansprechperson.

Informations- und Schweigepflicht

Über wichtige Vorkommnisse im Zusammenhang mit Ihrer
Aufgabe informieren Sie bitte Ihre Ansprechperson.
Vertrauliche Informationen, von welchen Sie in Ihrer Tätigkeit
Kenntnis erhalten, dürfen nicht an Aussenstehende
weitergegeben werden.

Beendigung Ihres Einsatzes

Ein freiwilliges Engagement darf auch beendet werden.
Informieren sie Ihre Ansprechperson so früh wie möglich,
wenn Sie Ihren Einsatz beenden möchten. Denken Sie
daran, dass Ihr Weggang Sie nicht von der
Schweigepflicht entbindet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und schöne Begegnungen bei Ihrer
Aufgabe und danken herzlich für die geschenkte Zeit.

Für das Ressort Freiwillige:
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